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Personalarbeit in der Praxis

 

Eine aktuelle, repräsentative Umfrage 
von Careerplus zeigt: 95 Prozent aller 

befragten Unternehmen nutzen Referenz-
auskünfte als Selektionsinstrument im 
Rekrutierungsprozess. Jedoch liegt die 
Zufriedenheit damit bei nur 64 Prozent. 
Im Gegensatz dazu erreichen Interviews, 
Persönlichkeitstests und Assessments 
deutlich höhere Zufriedenheitswerte.

Einer der Hauptgründe für die geringe 
Zufriedenheit mit Referenzen liegt darin, 
dass deren Validität stark eingeschränkt 
ist. Dies bedeutet, dass die Gültigkeit ei-
ner Referenzauskunft stets genau geprüft 
werden muss. Denn Referenzauskünfte 
sind stark subjektiv gefärbt, da sie von 
der referenzgebenden Person und deren 
Beziehung zum Bewerber abhängig sind. 

Weitere beeinfl ussende Faktoren sind die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie die 
Vergleichbarkeit der ehemaligen Tätig-
keit mit der zu besetzenden Stelle. Zudem 
sind Referenzgeber in ihren Äusserungen 
keineswegs frei, sondern müssen ihre An-
gaben rechtskonform formulieren. Diese 
müssen wohlwollend sein und dürfen das 
berufl iche Fortkommen nicht unnötig er-
schweren.

Wie also kann die Qualität von Referen-
zen gesteigert werden? Folgende Tipps 
helfen, aus den Referenzen einen Mehr-
wert zu gewinnen.

Im Interview den Grundstein legen

Mit der im Bewerbungsgespräch gestell-
ten Frage «Wie würde Sie Ihr ehemaliger 
Vorgesetzter beschreiben?» kann die 
Selbstbeurteilung des Bewerbers direkt 
mit der Fremdbeurteilung aus der Refe-
renz abgeglichen werden. Je besser die 
Antwort des Bewerbers mit der Referenz 

übereinstimmt, desto höher kann seine 
Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschät-
zung eingestuft werden. 

Aussagen objektivieren

Da es sich bei Referenzen um subjekti-
ve Angaben handelt, empfi ehlt sich zur 
besseren Vergleichbarkeit, diese vom Re-
ferenzgeber auf einer numerischen Skala 
einstufen zu lassen, etwa wie folgt: «Sie 
sagen, Frau Meier war als Vorgesetzte 

akzeptiert bei ihren Mitarbeitenden. Was 
bedeutet dies auf einer Skala von null bis 
zehn?» Zudem ist es empfehlenswert, 
stets nach den konkreten Ereignissen zu 
fragen, die zur jeweiligen Beurteilung ge-
führt haben. 

Rahmenbedingungen beachten

Vorgesetzte sind in der Regel die geeig-
neteren Referenzgeber als Arbeitskolle-
gen. Doch auch bei Vorgesetzten lohnt 

Keine Aussagekraft: Standardreferenzen bringen keinen Mehrwert — doch es geht auch anders.
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Aussagekräftige Referenzen
Obwohl fast alle Unternehmen im Rekrutierungsprozess Referenzauskünfte einholen, sind die 

meisten nur mässig zufrieden damit. Wie kommt es zu dieser Unzufriedenheit und wie können 

Rekrutierungsverantwortliche einen Mehrwert aus den Referenzen gewinnen?
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es sich, nachzufragen, wie lange die Par-
teien zusammengearbeitet haben und 
welche Methoden zur Leistungsbeurtei-
lung eingesetzt wurden. Der Zeitraum der 
Zusammenarbeit ist eine weitere wichtige 
Rahmenbedingung. Denn je länger ein 
Arbeitsverhältnis zurückliegt, desto stär-
ker kann sich der Bewerber in der Zwi-
schenzeit entwickelt haben – in eine posi-
tive, aber auch in eine negative Richtung. 

Fragen zur Persönlichkeit stellen

Als besonders aufschlussreich haben sich 
Fragen zu Persönlichkeitseigenschaften 
erwiesen, welche mittels Selektionsinstru-

menten nur schwer ermittelt werden 
können, wie zum Beispiel Loyalität, 
Selbstwirksamkeit oder Belastbarkeit. Das 
heisst, alle Eigenschaften, welche sich erst 
bei längerer Zusammenarbeit offenbaren.

Negative Referenzen abgleichen

Bei negativen Referenzen sollte dem Be-
werber stets die Möglichkeit gegeben 
werden, zu den Angaben Stellung zu 
nehmen. So kann er zudem bei zukünfti-
gen Bewerbungen allenfalls andere Refe-
renzen angeben. 

Fragen auf das Profi l abstimmen

Die Basis zur Auswahl der Frageninhalte 
bildet das Anforderungsprofi l der zu be-
setzenden Stelle. Daraus folgt, dass sich 
die Fragen pro Stelle und Bewerber un-
terscheiden. Zur praktischen Umsetzung 
ist ein Referenzleitfaden empfehlenswert, 
welcher den Gesprächseinstieg und -ab-
schluss sowie einige stellenunspezifi sche 
Fragen vorgibt, im Mittelteil mit den spe-
zifi schen Fragen aber individuell gestalt-
bar bleibt. 

Werbung in eigener Sache machen

Nicht zuletzt ist das Einholen einer Re-
ferenz auch ein Marketinginstrument. 
Professionelle Referenzanfragen dienen 
dazu, das Unternehmen bekannter zu 
machen und das Netzwerk um wertvolle 
Kontakte zu erweitern. Diese Gelegen-
heit sollten Recruiter unbedingt nutzen, 
um den Employer Brand zu stärken.
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Gemäss dem Schweizerischen Daten-
schutzgesetz (DSG) dürfen nur Refe-
renzpersonen Auskunft geben, die vom 
Kandidaten schriftlich oder mündlich als 
solche angegeben wurden. Es empfi ehlt 
sich, dies im Zweifelsfalle beim Kan-
didaten abzusichern. Denn wer ohne 
ausdrückliches Einverständnis des Kandi-
daten Auskünfte erteilt, kann aufgrund 
einer Klage zu Schadenersatz verpfl ichtet 
werden. Zudem dürfen – wie im persönli-
chen Interview – nur Fragen gestellt wer-
den, welche die Eignung für das Arbeits-
verhältnis betreffen. Angaben zum Lohn 
beispielsweise müssen nicht gemacht 
werden.

Bei im Arbeitszeugnis fehlenden Informa-
tionen wie der Art der Kündigung (Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber) ist rechtlich 
nicht eindeutig geregelt, ob dazu Aus-
kunft erteilt werden darf. Grundsätzlich 
gilt aber, dass keine Informationen ein-
geholt werden dürfen, zu denen sich der 
Arbeitgeber im Zeugnis nicht bekannt 
hat. Dies gilt auch bei Nachfragen zu 
unklaren Formulierungen. Diese dürfen 
konkretisiert werden, aber nicht von der 
Bewertung im Zeugnis abweichen. Da-
bei ist zu beachten, dass die eingeholten 
Auskünfte dem Bewerber transparent 
dargelegt werden müssen, wenn er dies 
einfordert. Auch hat dieser das Recht, 
zu diesen Punkten Stellung zu nehmen. 
Liegt statt eines Vollzeugnisses zu einem 
Arbeitsverhältnis nur eine Arbeitsbestä-
tigung vor, darf keinerlei Auskunft zum 
Verhalten und zur Leistung des Bewerbers 
eingeholt bzw. erteilt werden.

Welches Selektionsinstrument verwenden 
Sie im Rekrutierungsprozess und wie zufrieden 
sind Sie damit?

Selektionsinstrument 

Telefoninterview

Videointerview

Persönliches Interview

Persönlichkeitstest 

Assessment

Arbeitsprobe

Referenzauskunft

Zufriedenheit

56% 64%

26% 63%

100% 92%

39% 71%

47% 76%

65% 83%

96% 64%

Referenzauskünfte gelten in Schweizer Firmen als nur mässig zuverlässiges Selektionsinstrument.

Mehr Informationen sowie praktische 
Tipps rund um das Thema Personalaus-
wahl fi nden Sie im  White Paper 
«Der gläserne Kandidat? Möglichkeiten 
und Grenzen bei der Personalauswahl» 
von Careerplus. Das White Paper steht 
 kostenlos als Download zur Verfügung:
www.careerplus.ch/
gehaltsstudien-whitepaper

Tipps zur Personalauswahl


